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Büros für Vereine am Sportcampus Freiham 

BA-Antrag Nr. 20-26 / B 06131 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 – Aubing – 

Lochhausen – Langwied vom 15.11.2023 

 

 

Sehr geehrter Herr Kriesel, 

 

auf Ihren Antrag vom 15.11.2023 nehme ich Bezug. 

Bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 06131 des Bezirksausschusses 22 vom 15.11.2023 

angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im 

Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer 

stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht. 
 

Zu Ihrem Antrag baten Sie das Referat für Bildung und Sport darum den Vereinen, die am 

Sportcampus ihre Heimat haben, für die Verwaltungsarbeit auch Räumlichkeiten bzw. 

Büroräume zur Verfügung zu stellen. 

 
Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

 

Auf dem Gelände der Bezirkssportanlage Hans-Dietrich-Genscher-Straße 11 stehen zwei 
Büros für Vereine zur Verfügung. Diese wurden den beiden hauptnutzenden Vereine im Jahr 
2020 vom Geschäftsbereich Sport zur Verfügung gestellt. 
 
Weitere Räumlichkeiten für Vereinsbüros stehen auf der Bezirkssportanlage an der Hans-
Dietrich-Genscher-Straße 11 nicht zur Verfügung. Dem Sportpark Freiham lag hierzu ein 
abgestimmtes Raumprogramm sowie ein einheitliches Gestaltungskonzept vom Bauherrn, 
dem Zentralen Immobilienmanagement der Landeshauptstadt München (ZIM) zu Grunde. 

I. 
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Der Geschäftsbereich Sport war bisher mit der derzeit im Bau befindlichen Unterkunft für 
Geflüchtete, zwar ebenfalls in der Hans-Dietrich-Genscher-Straße, jedoch nicht unmittelbar 
dem Sportpark zugeordnet, nicht eingebunden. Auf Nachfrage hat uns das für den Bau der 
Flüchtlingsunterkunft zuständige Sozialreferat mitgeteilt, dass eine Fremdnutzung für 
Vereinsbüros in der Unterkunft für Geflüchtete nicht möglich ist, da die Raumbedarfe 
anderweitig benötigt werden. 
 

Der Antrag Nr. 20-26 / B 06131 des Bezirksausschusses des 22. Stadtbezirkes Aubing – 

Lochhausen – Langwied vom 15.11.2023 ist hiermit satzungsgemäß behandelt. 
 
Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle West, erhält einen Abdruck dieses Schreibens. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Leiter Geschäftsbereich Sport 
 
 
 

 

 


